
Verbindliche Anredeform am BK – rechtlich zulässig?
Beitrag von „Kiggie“ vom 1. Oktober 2025 08:52

Zitat von fachinformatiker

Ist doch super, dass sich Lehrer und Schüler gegenseitig duzen.

Zitat von Piksieben

Finde ich eigentlich auch. Versuche ich gerade in einer Klasse (Fachschule).

Ich mache das ab dem dritten Jahr (oder wenn es sich vorher ergibt) in der Fachschule auch.
Aber die Studierenden sind meist trotzdem beim Sie, aber zumindest bei meinem Vornamen.
Ich finde in der Anlage E / Weiterbildung ist es ein anderes Miteinander und für mich völlig
okay. Ich würde mich insgesamt auch duzen lassen, bin kein Fan vom Sie.

Vollzeitschüler in der FHR-Schiene duze ich. Azubis sieze ich, meist aber mit Vornamen, weil die
Schüler:innen sich untereinander auch mit Vornamen anreden.
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